
ersten Phase werden 

den Arbeitgebenden 

mittels Liste alte Num-

mer/ neue Nummer 

die neuen AHV-

Nummern mitgeteilt. 

Damit können die 

AHV- Nummern in den 

Lohnsystemen ange-

passt werden. In einer 

zweiten Phase können 

die Arbeitgebenden ab 

1.8.2008 die neuen 

V e r s i c h e r u n g s -

ausweise bei der Aus-

gleichskasse abrufen. 

Die alte AHV-Nummer 

bleibt bestehen und 

wird mit der Neuen 

verknüpft. Dadurch 

wird garantiert, dass 

keine Daten verloren 

gehen. 

Seit 1948, der Ein-

führung der AHV, 

wird die bis heute 

gültige, 11stellige 

AHV Nummer ver-

wendet.  

Die alte Nummer 

stösst nun in abseh-

barer Zeit an ihre 

Grenzen, da jede 

Nummer nur ein ein-

ziges Mal zugeordnet 

werden kann. Zudem 

entspricht die aktuelle 

AHV-Nummer nicht 

mehr den Anforderun-

gen des Datenschutzes. 

Die neue, 13-stellige 

Nummer stellt sicher, 

dass jede Person anony-

misiert wird. Persönli-

che Informationen wie 

Geschlecht, Geburtsda-

tum etc. sind nicht 

mehr ersichtlich.  

Wozu wird die AHV-

Nummer gebraucht? 

Wer Beiträge bezahlt 

oder Leistungen be-

zieht, erhält eine AHV-

Nummer. Sie dient den 

Durchführungsstellen 

der AHV/IV dazu, die 

eingehenden Beträge 

oder ausbezahlten Lei-

stungen den einzelnen 

Personen zuzuordnen. 

Was bedeutet das für 

die Arbeitgebenden? 

Das ganze Verfahren 

wird zweigeteilt. In der 

Was bedeutet das für die Versicherten? 

Für die Versicherten 

löst die Ablösung der 

AHV-Nummer keinen 

direkten Handlungsbe-

darf aus. Sie werden 

rechtzeitig und automa-

tisch entweder über den 

Arbeitgebenden oder 

von ihrer Ausgleichs-

kasse mit den nötigen 

Informationen versorgt, 

in aller Regel im zwei-

ten Semester 2008 oder 

auch erst 2009.  

Es muss auch niemand  

ab einem bestimmten 

Datum seine neue AHV-

Nummer auswendig 

kennen.  

Die AHV kann die Versi-

cherten auch weiterhin 

über ihre bisherige 

Nummer identifizieren. 

Weitere Informatio-

nen 

Für weitere Informatio-

nen steht Ihnen Ihre 

Ausgleichskasse gerne 

zur Verfügung. 

Für PROMEA Mitglieder: 

Telefon 044 738 53 53 

o d e r  u n t e r 

w w w . p r o m e a . c h /

info@promea.ch 

 

Wozu brauchen wir ab 1. Juli 

2008 eine neue AHV-Nummer? 

    PROMfacts 

Der neue AHV-Ausweis 
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Thema in dieser 

Ausgabe: 

• Die neue AHV-

Nummer 

• Bedeutung für die 

Versicherten 
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